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(54) Spannpratze für eine Spannvorrichtung

(57) Um eine Spannpratze für eine Spannvorrich-
tung zum Einspannen eines Werkstücks an einer Spann-
fläche eines Aufspannkörpers, zu schaffen, welche ein
geringes Gewicht, aber dennoch eine ausreichende Fe-
stigkeit für die Übertragung einer hohen Spannkraft auf

das einzuspannende Werkstück aufweist, wird vorge-
schlagen, dass die Spannpratze einen Grundkörper um-
fasst, welcher zwei Seitenwangen (118), die zumindest
abschnittsweise im Abstand voneinander angeordnet
und unverlierbar miteinander verbunden sind (130,132),
umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spann-
pratze für eine Spannvorrichtung zum Einspannen eines
Werkstücks an einer Spannfläche eines Aufspannkör-
pers.
[0002] Eine solche Spannpratze dient dazu, eine
Spannkraft von der Spannvorrichtung auf das einzu-
spannende Werkstück zu übertragen.
[0003] Bekannte Spannpratzen sind als massive, ein-
stückige Metallkörper ausgebildet.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Spannpratze der eingangs genannten Art
zu schaffen, welche ein geringes Gewicht, aber dennoch
eine ausreichende Festigkeit für die Übertragung einer
hohen Spannkraft auf das einzuspannende Werkstück
aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Spannpratze mit
den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass die Spannpratze ei-
nen Grundkörper umfasst, welcher zwei Seitenwangen,
die zumindest abschnittsweise im Abstand voneinander
angeordnet und unverlierbar miteinander verbunden
sind, umfasst.
[0006] Der mehrteilige Aufbau der erfindungsgemä-
ßen Spannpratze bietet den Vorteil eines reduzierten Ge-
wichts und eines geringeren Materialbedarfs, wobei den-
noch eine ausreichende mechanische Festigkeit ge-
währleistet ist, um eine ausreichend hohe Spannkraft von
der Spannpratze auf das einzuspannende Werkstück
übertragen zu können.
[0007] Durch den Abstand zwischen den beiden Sei-
tenwangen des Grundkörpers wird die Außenkontur der
Anlagefläche, an welcher der Grundkörper der Spann-
pratze an dem einzuspannenden Werkstück aufliegt,
vergrößert, ohne dass hierfür entsprechend mehr Mate-
rial für den Grundkörper benötigt wird.
[0008] Vorzugsweise sind die Seitenwangen in allen
ihren Abschnitten im Abstand voneinander angeordnet.
[0009] Jede der Seitenwangen des Grundkörpers der
erfindungsgemäßen Spannpratze kann jeweils einstück-
ig oder mehrlagig ausgebildet sein.
[0010] Die Seitenwangen sind vorzugsweise durch
Formschluss und/oder durch Kraftschluss miteinander
verbunden.
[0011] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Spannpratze mindestens ein Verbindungselement um-
fasst, das formschlüssig mit mindestens einer der Sei-
tenwangen verbunden ist.
[0012] Vorzugsweise ist ein solches Verbindungsele-
ment einstückig ausgebildet.
[0013] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass mindestens ein Verbindungselement form-
schlüssig mit beiden Seitenwangen verbunden ist.
[0014] Zur Herstellung einer formschlüssigen Verbin-
dung mit mindestens einer der Seitenwangen ist es gün-
stig, wenn mindestens ein Verbindungselement minde-
stens einen Nietkopf aufweist.

[0015] Ein solcher Nietkopf kann beispielsweise bei
der Montage der Spannpratze durch Pressformen, vor-
zugsweise aus einer Nietkopf-Vorform, hergestellt sein.
[0016] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass die Spannpratze mindestens ein Ver-
bindungselement umfasst, das kraftschlüssig mit minde-
stens einer der Seitenwangen verbunden ist.
[0017] Auch ein solches Verbindungselement ist vor-
zugsweise einstückig ausgebildet.
[0018] Ferner ist es günstig, wenn mindestens ein Ver-
bindungselement kraftschlüssig mit beiden Seitenwan-
gen verbunden ist.
[0019] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass min-
destens ein Verbindungselement mit mindestens einer
der Seitenwangen, vorzugsweise mit beiden Seitenwan-
gen, durch Presspassung verbunden ist.
[0020] Um die Gewichts- und Materialersparnis bei der
erfindungsgemäßen Spannpratze zu erhöhen, kann vor-
gesehen sein, dass mindestens eine der Seitenwangen
mit Ausnehmungen versehen ist.
[0021] Solche Ausnehmungen können sich durch die
jeweilige Seitenwange hindurcherstrecken oder als Ver-
tiefungen an einer der Außenflächen der Seitenwange
ausgebildet sein.
[0022] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die von den Ausnehmungen
überdeckte Fläche mindestens ungefähr ein Viertel der
Gesamtfläche einer Außenfläche, vorzugsweise einer
Hauptfläche, der jeweiligen Seitenwange beträgt.
[0023] Besonders günstig ist es, wenn die Fläche der
Ausnehmungen mindestens ungefähr ein Drittel, insbe-
sondere mindestens ungefähr die Hälfte, der Gesamtflä-
che einer Außenfläche, vorzugsweise einer Hauptfläche,
der jeweiligen Seitenwange beträgt.
[0024] Um die Stabilität einer mit Ausnehmungen ver-
sehenen Seitenwange zu erhöhen, ist es günstig, wenn
mindestens eine Ausnehmung mindestens einen Rand-
abschnitt aufweist, der unter einem Winkel von ungefähr
20° bis ungefähr 50°, vorzugsweise unter einem Winkel
von ungefähr 20° bis ungefähr 40°, gegenüber einer
Spannrichtung des Grundkörpers der Spannpratze ge-
neigt verläuft.
[0025] Die Spannrichtung des Grundkörpers der
Spannpratze verläuft senkrecht zu einer Anlagefläche,
mit welcher der Grundkörper im Betrieb der Spannvor-
richtung an dem einzuspannenden Werkstück anliegt.
[0026] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung schließen mindestens zwei Ausnehmungen mitein-
ander einen Steg ein, dessen Längsrichtung unter einem
Winkel von ungefähr 20° bis ungefähr 50°, vorzugsweise
unter einem Winkel von ungefähr 20° bis ungefähr 40°,
gegenüber einer Spannrichtung des Grundkörpers der
Spannpratze geneigt verläuft.
[0027] Um eine Kerbwirkung in Eckbereichen von Aus-
nehmungen an den Seitenwangen zu vermeiden, ist es
günstig, wenn mindestens eine Ausnehmung minde-
stens einen gerundeten Eckbereich aufweist.
[0028] Vorzugsweise sind bei mindestens einer Aus-
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nehmung alle Eckbereiche gerundet ausgebildet.
[0029] Besonders günstig ist es, wenn alle Eckberei-
che aller Ausnehmungen mindestens einer Seitenwange
gerundet ausgebildet sind.
[0030] Ferner umfasst die erfindungsgemäße Spann-
pratze vorzugsweise mindestens eine relativ zu den Sei-
tenwangen verschiebbar an dem Grundkörper der
Spannpratze gehaltene Spannscheibe.
[0031] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass sich
eine Spannschraube der Spannvorrichtung durch eine
Durchtrittsöffnung in der Spannscheibe hindurch er-
streckt.
[0032] Durch die Verschiebbarkeit der Spannscheibe
relativ zu dem Grundkörper der Spannpratze kann die
Position der Spannschraube relativ zu dem einzuspan-
nenden Werkstück in gewünschter Weise gewählt wer-
den.
[0033] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Spannpratze ist vorgesehen, dass die
Spannpratze mindestens zwei miteinander verbundene
und zusammen verschiebbare Spannscheiben umfasst.
[0034] Durch Drehung der Spannpratze um eine
Längsachse des Grundkörpers kann dann jeweils eine
dieser Spannscheiben zum Abstützen einer Spannmut-
ter der Spannvorrichtung genutzt werden.
[0035] Die beiden Spannscheiben sind vorzugsweise
durch Formschluss und/oder durch Kraftschluss mitein-
ander verbunden.
[0036] Eine formschlüssige Verbindung kann insbe-
sondere dadurch hergestellt sein, dass an einem Verbin-
dungselement, durch welches die beiden Spannschei-
ben miteinander verbunden sind, ein oder mehrere Niet-
köpfe, beispielsweise durch Pressformen, ausgebildet
sind.
[0037] Um die Spannscheibe unverlierbar an dem
Grundkörper der Spannpratze zu halten, ist es von Vor-
teil, wenn die Spannpratze mindestens einen Anschlag
zum Begrenzen des Verschiebewegs der Spannscheibe
relativ zu dem Grundkörper der Spannpratze umfasst.
[0038] Der Aufspannkörper, an dessen Spannfläche
das einzuspannende Werkstück eingespannt wird, kann
beispielsweise als ein Maschinentisch oder als eine
Spannpalette ausgebildet sein.
[0039] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung und
zeichnerischen Darstellung eines Ausführungsbeispiels.
[0040] In den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer Spann-
vorrichtung, mittels welcher ein Werkstück an
einer Spannfläche eines Aufspannkörpers ein-
gespannt ist;

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Spannvorrichtung, das
Werkstück und den Aufspannkörper aus Fig. 1
von oben;

Fig. 3 eine schematische perspektivische Darstel-

lung einer Spannpratze der Spannvorrichtung
aus den Fig. 1 und 2;

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht der Spann-
pratze aus Fig. 3;

Fig. 5 eine schematische Draufsicht von oben auf die
Spannpratze aus den Fig. 3 und 4, mit der Blick-
richtung in Richtung des Pfeiles 5 in Fig.4;

Fig. 6 eine der Fig. 5 entsprechende Draufsicht auf
die Spannpratze von oben, wobei eine Spann-
scheibe der Spannpratze von der in Fig. 5 dar-
gestellten Stellung in eine Anschlagstellung
verschoben worden sind;

Fig. 7 eine schematische Vorderansicht der Spann-
pratze aus den Fig. 3 bis 6, mit der Blickrichtung
in Richtung des Pfeiles 7 in Fig. 4;

Fig. 8 einen schematischen Querschnitt durch die
Spannpratze aus den Fig. 3 bis 7 im Bereich
eines Verbindungselements, welches zwei Sei-
tenwangen der Spannpratze formschlüssig mit-
einander verbindet, längs der Linie 8 - 8 in Fig.
5; und

Fig. 9 einen der Fig. 8 entsprechenden schemati-
schen Querschnitt durch die Spannpratze im
Bereich des Verbindungselements, während
der Montage der Spannpratze, bevor Nietköpfe
an dem Verbindungselement für die Herstel-
lung der formschlüssigen Verbindung durch
Pressformen erzeugt worden sind.

[0041] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in sämtlichen Figuren mit denselben Bezugszeichen
bezeichnet.
[0042] Eine in den Fig. 1 und 2 dargestellte, als Ganzes
mit 100 bezeichnete Spannvorrichtung dient zum Ein-
spannen eines Werkstücks 102 an einer Spannfläche
104 eines Aufspannkörpers 106.
[0043] Der Aufspannkörper 106 kann beispielsweise
als ein Maschinentisch oder als eine Spannpalette aus-
gebildet sein.
[0044] Die Spannvorrichtung 100 umfasst eine Spann-
pratze 108, welche sich im Betrieb der Spannvorrichtung
100 an einer Einspannfläche 110 des Werkstücks 102
und an einer Abstützfläche 112 einer Spannunterlage
oder eines Abstützkörpers 114 abstützt.
[0045] Der Abstützkörper 114 wird im Betrieb der
Spannvorrichtung 100 ebenso wie das Werkstück 102
gegen eine Spannfläche 104 des Aufspannkörpers 106
verspannt.
[0046] Die Spannpratze ist im Einzelnen in den Fig. 3
bis 9 dargestellt und umfasst einen Grundkörper 116, mit
welchem die Spannpratze 108 an das Werkstück 102
und an den Abstützkörper 114 anlegbar ist.
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[0047] Der Grundkörper 116 umfasst zwei Seitenwan-
gen 118, welche sich beide in einer Längsrichtung 120
des Grundkörpers 116 erstrecken und in einer senkrecht
zur Längsrichtung 120 verlaufenden Querrichtung 122
des Grundkörpers 116 voneinander beabstandet sind.
[0048] Die Seitenwangen 118 können beispielsweise
plattenförmig ausgebildet sein.
[0049] Die Dicke d der Seitenwangen 118, das heißt
deren Ausdehnung in der Querrichtung 122, ist vorzugs-
weise konstant.
[0050] Die Seitenwangen 118 können spiegelsymme-
trisch zueinander ausgebildet sein.
[0051] Besonders günstig ist es, wenn die Seitenwan-
gen 118 im Wesentlichen identisch miteinander ausge-
bildet sind.
[0052] Jede Seitenwange 118 weist eine Anlagefläche
124 auf, mit welcher die Seitenwange 118 an die Ein-
spannfläche 110 des Werkstücks 102 und/oder an die
Abstützfläche 112 des Abstützkörpers 114 anlegbar ist.
[0053] Die Anlagefläche 124 liegt vorzugsweise in der
durch die Längsrichtung 120 und die Querrichtung 122
des Grundkörpers 116 der Spannpratze 108 aufge-
spannten Ebene.
[0054] Eine Spannrichtung 126 der Spannpratze 108,
längs welcher die Spannpratze 108 eine Spannkraft auf
das Werkstück 102 ausübt, verläuft senkrecht zu den
Anlageflächen 124 der Seitenwangen 118 und vorzugs-
weise senkrecht zu der Längsrichtung 120 und zu der
Querrichtung 122 des Grundkörpers 116.
[0055] Die Seitenwangen 118 sind mittels mehrerer
Verbindungselemente 128, welche sich in der Querrich-
tung 122 des Grundkörpers 116 erstrecken, miteinander
verbunden.
[0056] Zwei dieser Verbindungselemente 128, näm-
lich eine erste Verbindungsplatte 130 und eine zweite
Verbindungsplatte 132, sind im Wesentlichen quader-
oder plattenförmig ausgebildet, während ein weiteres
Verbindungselement 128 als eine, beispielsweise im
Wesentlichen zylindrische, Verbindungsstange 134 aus-
gebildet ist.
[0057] Die Verbindungsstange 134 umfasst einen zwi-
schen den Seitenwangen 118 angeordneten Mittelab-
schnitt 136 und zwei Endabschnitte 138, welche einen
kleineren Durchmesser als der Mittelabschnitt 136 auf-
weisen und in hierzu komplementär ausgebildete Durch-
trittsöffnungen 140 in den Seitenwangen 118 eingreifen.
[0058] Die Endabschnitte 138 der Verbindungsstange
sind durch Presspassung kraftschlüssig an der jeweils
zugeordneten Seitenwange 118 gehalten, so dass die
beiden Seitenwangen 118 durch die Verbindungsstange
134 kraftschlüssig miteinander verbunden sind.
[0059] Die Verbindungsplatten 130 und 132 umfassen
einen im Wesentlichen quaderförmigen Mittelabschnitt
142, der im montierten Zustand der Spannpratze 108
zwischen den Seitenwangen 118 angeordnet ist, und
zwei von dem Mittelabschnitt 142 in der Querrichtung
122 abstehende Verbindungsabschnitte 144, welche
sich durch hierzu komplementär ausgebildete Durch-

trittsöffnungen 146 in den Seitenwangen 118 hindurch
erstrecken (siehe insbesondere Fig. 8).
[0060] In dem in Fig. 9 dargestellten Ausgangszustand
der Verbindungsplatte 132 weisen deren Verbindungs-
abschnitte 144 an ihrem jeweiligen, dem Mittelabschnitt
142 abgewandten freien Ende jeweils eine Nietkopf-Vor-
form 148 auf, welcher ein Endstück 150 umfasst, das
über zwei Stege 152 mit einem Basisteil 154 des jewei-
ligen Verbindungsabschnitts 144 verbunden ist.
[0061] Zwischen den Stegen 152 ist eine Ausnehmung
156 angeordnet, welche in dem in Fig. 9 dargestellten
Ausgangszustand der Verbindungsplatte 132 das End-
stück 150 von dem Basisteil 154 trennt.
[0062] In diesem Ausgangszustand ist die Ausdeh-
nung s der Nietkopf-Vorform 148, das heißt deren Er-
streckung in der Längsrichtung der Durchtrittsöffnung
146, etwas kleiner als die Ausdehnung S der Durchtritts-
öffnung 146 in deren Längsrichtung, so dass der Verbin-
dungsabschnitt 144 in diesem Ausgangszustand ohne
Weiteres durch die Durchtrittsöffnung 146 hindurchge-
steckt werden kann.
[0063] Wenn beide Verbindungsabschnitte 144 durch
die jeweils zugeordnete Durchtrittsöffnung 146 hindurch-
gesteckt worden sind, werden die Nietkopf-Vorformen
148 der Verbindungsabschnitte 144 durch Pressformen
so verformt, dass das Endstück 150 an dem Basisteil
154 anliegt und die Stege 152 so einknicken, dass aus
der Nietkopf-Vorform 148 der in Fig. 8 dargestellte Niet-
kopf 158 entsteht, welcher in der Längsrichtung der
Durchtrittsöffnung 146 eine größere Ausdehnung s’ auf-
weist als die Nietkopf-Vorform 148. Die Ausdehnung s’
ist größer als die Ausdehnung S der Durchtrittsöffnung
146 in deren Längsrichtung, so dass der Nietkopf 158
Hinterschneidungen 160 aufweist, welche ein Zurückbe-
wegen des Nietkopfs 158 durch die jeweils zugeordnete
Durchtrittsöffnung 146 verhindern.
[0064] Im in Fig. 8 dargestellten montierten Zustand
des Grundkörpers 116 sind somit die beiden Seitenwan-
gen 118 durch die mit Nietköpfen 158 versehene Verbin-
dungsplatte 132 formschlüssig miteinander verbunden.
[0065] Um die Verformung der Verbindungsplatte 132
beim Pressformen zu erleichtern, kann vorgesehen sein,
dass die Verbindungsplatte 132 im Bereich des Über-
gangs zwischen dem Mittelabschnitt 142 und den Ver-
bindungsabschnitten 144 mit jeweils einer Ausnehmung
162 versehen ist, welche beispielsweise einen im We-
sentlichen kreisabschnittsförmigen Rand aufweisen
kann.
[0066] Die erste Verbindungsplatte 130 ist im Wesent-
lichen genauso aufgebaut wie die zweite Verbindungs-
platte 132 und wird in entsprechender Weise in Durch-
trittsöffnungen der Seitenwangen 118 eingesteckt und
durch Bildung von Nietköpfen 158 formschlüssig mit bei-
den Seitenwangen 118 verbunden.
[0067] Ferner umfasst die Spannpratze 108 zwei
Spannscheiben 163, welche ebenfalls durch zwei Ver-
bindungselemente 164, insbesondere formschlüssig,
miteinander verbunden sind.
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[0068] Die Verbindungselemente 164 können bei-
spielsweise als Verbindungsplatten 166 ausgebildet
sein, welche im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet
sind und sich im Wesentlichen parallel zu den Seiten-
wangen 118 in der Längsrichtung 120 und in der Spann-
richtung 126 des Grundkörpers 116 erstrecken.
[0069] Die Verbindungselemente 164 weisen in der
Querrichtung 122 des Grundkörpers 116 einen größeren
Abstand voneinander auf als die einander abgewandten
Außenseiten 168 der Seitenwangen 118, so dass die
Spannscheiben 163 zusammen mit den Verbindungs-
elementen 164 einen Rahmen 170 bilden, welcher den
Grundkörper 116 umschließt und in der Längsrichtung
120 relativ zu dem Grundkörper 116 verschiebbar ist.
[0070] Da der Abstand zwischen den einander zuge-
wandten Innenseiten 171 der Verbindungselemente 164
der Spannscheiben 163 kleiner ist als der Abstand zwi-
schen den einander abgewandten Außenseiten 172 der
Nietköpfe 158 der Verbindungselemente 128 der Seiten-
wangen 118, bilden die Nietköpfe 158 jeweils einen An-
schlag 174, welcher den Verschiebeweg der Verbin-
dungselemente 164 und damit des Rahmens 170 und
der Spannscheiben 163 in der Längsrichtung 120 des
Grundkörpers 116 nach vorne bzw. nach hinten be-
grenzt.
[0071] In der in Fig. 6 dargestellten Stellung der Spann-
scheiben 163 liegt der Rahmen 170 an den hinteren An-
schlägen 174a an.
[0072] Aus dieser in Fig. 6 dargestellten Verschiebe-
Endstellung ist der Rahmen 170 mit den Spannscheiben
163 bis in eine (nicht dargestellte) entgegengesetzte Ver-
schiebe-Endstellung verschiebbar, in welcher die Ver-
bindungselemente 164 der Spannscheiben 163 an den
vorderen Anschlägen 174b anliegen.
[0073] Fig. 5 zeigt eine zwischen diesen beiden Ver-
schiebe-Endstellungen liegende Zwischenstellung des
Rahmens 170 mit den Spannscheiben 163.
[0074] Die Verbindungselemente 164 der Spann-
scheiben 163 sind beispielsweise in derselben Weise
formschlüssig mit den beiden Spannscheiben 163 ver-
bunden, wie dies vorstehend im Zusammenhang mit der
zweiten Verbindungsplatte 132 bezüglich deren form-
schlüssiger Verbindung mit den beiden Seitenwangen
118 beschrieben worden ist.
[0075] Jede der Spannscheiben 163 weist eine, bei-
spielsweise im Wesentlichen mittige und vorzugsweise
im Wesentlichen zylindrische, Durchtrittsöffnung 176
auf, wobei die beiden Durchtrittsöffnungen 176 der
Spannscheiben 163 vorzugsweise im Wesentlichen ko-
axial zueinander und koaxial mit der Spannrichtung 126
ausgerichtet sind.
[0076] Die Spannvorrichtung 100 umfasst ferner eine
Spannschraube 178 mit einem Außengewinde 180, mit
einem sich an das Außengewinde 180 anschließenden
Schaftabschnitt 182 und mit einem sich an das dem Au-
ßengewinde 180 abgewandte Ende des Schaftab-
schnitts 182 anschließenden Schraubenkopf 184, der
vorzugsweise in Form eines Nutensteins 186, insbeson-

dere mit im Wesentlichen T-förmigem Querschnitt, aus-
gebildet ist.
[0077] Im Betrieb der Spannvorrichtung 100 ist der
Schraubenkopf 184 der Spannschraube 178 in einer
hierzu komplementären Nut 188 des Aufspannkörpers
106 geführt, welche somit vorzugsweise einen im We-
sentlichen T-förmigen Querschnitt aufweist.
[0078] Das Außengewinde 180 der Spannschraube
178 erstreckt sich im Betrieb der Spannvorrichtung 100
im Wesentlichen parallel zur Spannrichtung 126 durch
die Durchtrittsöffnungen 176 der Spannscheiben 163
und zwischen den Seitenwangen 118 des Grundkörpers
116 der Spannpratze 108 hindurch.
[0079] Auf den dem Aufspannkörper 106 abgewand-
ten Endabschnitt 190 des Außengewindes 180 der
Spannschraube 178 ist eine Spannmutter 192 aufge-
schraubt.
[0080] Durch Anziehen der Spannmutter 192 gegen
die dem Aufspannkörper 106 abgewandte Spannschei-
be 163a wird eine in der Spannrichtung 126 wirkende
Spannkraft von der Spannmutter 192 über die Spann-
scheibe 163a und den Grundkörper 116 der Spannpratze
108 auf das Werkstück 102 und auf den Abstützkörper
114 übertragen, so dass das Werkstück 102 und der Ab-
stützkörper 114 mit der Spannkraft gegen die Spannflä-
che 104 des Aufspannkörpers 106 gepresst werden. In
diesem, in den Fig. 1 und 2 dargestellten Spannzustand
der Spannvorrichtung 100 sind somit das Werkstück 102
und der Abstützkörper 114 mittels der Spannvorrichtung
100 zwischen der Spannpratze 108 und dem Aufspann-
körper 106 eingespannt.
[0081] In dieser Spannstellung kann das Werkstück
102 einer Werkstückbearbeitung, beispielsweise einer
spanenden Bearbeitung, unterzogen werden.
[0082] Durch Lösen der Spannmutter 192 von der
Spannscheibe 163a wird die Verspannung des Werk-
stücks 102 an dem Aufspannkörper 106 gelöst, wonach
das Werkstück 102 von dem Aufspannkörper 106 gelöst
werden kann.
[0083] Zur Material- und Gewichtseinsparung können
die Seitenwangen 118 des Grundkörpers 116 der Spann-
pratze 108 mit Ausnehmungen versehen sein, welche
sich vorzugsweise in der Querrichtung 122 des Grund-
körpers 116 durch die jeweilige Seitenwange 118 hin-
durch erstrecken.
[0084] Grundsätzlich kann aber auch vorgesehen
sein, dass die Ausnehmungen 194 lediglich Vertiefungen
an einer der Hauptflächen (Außenseite 168 oder hierzu
parallele, der jeweils anderen Seitenwange 118 zuge-
wandte Innenseite 202) der jeweiligen Seitenwange 118
bilden und sich nicht durch die gesamte Dicke der jewei-
ligen Seitenwange 118 hindurch erstrecken.
[0085] Vorzugsweise beträgt die von den Ausnehmun-
gen 194 an einer Hauptfläche 168, 202 einer Seitenwan-
ge 118 überdeckte Fläche mindestens ungefähr ein Vier-
tel der von der Außenkontur der Seitenwange 118 um-
randeten Gesamtfläche der betreffenden Hauptfläche
168, 202 der Seitenwange 118.
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[0086] Noch günstiger ist es, wenn dieser Flächenan-
teil der Ausnehmungen 194 an der Gesamtfläche der
Hauptfläche 168, 202 der Seitenwange 118 mindestens
ungefähr ein Drittel, insbesondere mindestens ungefähr
die Hälfte beträgt.
[0087] Um eine Kerbwirkung in den Eckbereichen der
Ausnehmungen 194 zu vermeiden, ist es günstig, wenn
mindestens ein Eckbereich 196 mindestens einer Aus-
nehmung 194 gerundet ausgebildet ist, das heißt keine
scharfe Kante aufweist.
[0088] Vorzugsweise sind alle Eckbereiche 196 min-
destens einer Ausnehmung 194 gerundet ausgebildet.
[0089] Besonders günstig ist es, wenn alle Eckberei-
che 196 aller Ausnehmungen 194 der Seitenwangen 118
gerundet ausgebildet sind.
[0090] Die Ausnehmungen 194 können grundsätzlich
beliebige Gestalt aufweisen, beispielsweise eine kreis-
förmige oder polygonale Gestalt.
[0091] Bei einer, in den Figuren dargestellten, bevor-
zugten Ausführungsform sind die meisten der Ausneh-
mungen 194 im Wesentlichen dreieckig, mit gerundeten
Eckbereichen 196, ausgebildet.
[0092] Wenn die Ausnehmungen 194 geradlinige
Randabschnitte 198 aufweisen, so ist es günstig, wenn
einige dieser Randabschnitte 198, vorzugsweise die
Mehrzahl dieser Randabschnitte 198, gegenüber der
Spannrichtung 126 des Grundkörpers 116 unter einem
Winkel im Bereich von ungefähr 20° bis ungefähr 50°,
vorzugsweise von ungefähr 20° bis ungefähr 40°, geneigt
sind.
[0093] Hierdurch wird eine besonders hohe mechani-
sche Stabilität der Seitenwangen 118 auch bei großem
Flächenanteil der Ausnehmungen 194 erzielt.
[0094] Zur Herstellung der vorstehend beschriebenen
Spannvorrichtung 100 wird wie folgt vorgegangen:

Die Seitenwangen 118 werden aus einem Aus-
gangsmaterial, beispielsweise aus einem metalli-
schen Blech, herausgetrennt, beispielsweise ausge-
stanzt oder (beispielsweise mittels eines Lasers)
herausgeschnitten.

[0095] Die Seitenwangen 118 können somit insbeson-
dere als Stegbleche ausgebildet sein.
[0096] Beim Heraustrennen der Seitenwangen 118
aus dem Ausgangsmaterial können auch die Ausneh-
mungen 194 in die Seitenwangen 118 eingebracht wer-
den.
[0097] Anschließend werden die Seitenwangen 118
mittels der ersten Verbindungsplatte 130 und der zweiten
Verbindungsplatte 132 formschlüssig sowie mittels der
Verbindungsstange 134 kraftschlüssig miteinander zu
dem Grundkörper 116 verbunden, so dass die Seiten-
wangen 118 unverlierbar miteinander verbunden sind.
[0098] Die Spannscheiben 163 werden ebenfalls aus
einem Ausgangsmaterial, beispielsweise aus einem
Blechmaterial, herausgetrennt, insbesondere ausge-
stanzt oder (beispielsweise mittels eines Lasers) ausge-

schnitten, auf einander gegenüberliegenden Seiten des
Grundkörpers 116 angeordnet und mittels der Verbin-
dungselemente 164, insbesondere formschlüssig, mit-
einander verbunden.
[0099] Anschließend wird die Spannvorrichtung 100
durch Einstecken der Spannschraube 178 in die Durch-
trittsöffnungen 176 der Spannscheiben 163 und Auf-
schrauben der Spannmutter 192 auf den Endabschnitt
190 des Außengewindes 180 der Spannschraube 178
fertiggestellt.
[0100] Da die Spannpratze 108 auf zwei einander ge-
genüberliegenden Seiten mit jeweils einer Spannscheibe
163 versehen ist, kann die Spannpratze 108 auch in einer
zweiten Arbeitsstellung verwendet werden, in welcher
der Grundkörper 116 der Spannpratze 108 gegenüber
der in den Fig. 1 und 2 dargestellten ersten Arbeitsstel-
lung um einen Winkel von 180° um die Längsrichtung
120 gedreht ist.
[0101] In der zweiten Arbeitsstellung liegt die Spann-
pratze 108 im Betrieb der Spannvorrichtung 100 mit den
Anlageflächen 124 der Seitenwangen 118 gegenüber-
liegenden, ebenfalls parallel zur Längsrichtung 120 und
zur Querrichtung 122 ausgerichteten zweiten Anlageflä-
chen 200 an dem einzuspannenden Werkstück 102 und
gegebenenfalls auch an einem Abstützkörper 114 an.
[0102] Die Spannpratze 108 und/oder die weiteren Be-
standteile der Spannvorrichtung 100 sind vorzugsweise
aus einem metallischen Material, beispielsweise aus ei-
nem Stahlmaterial, gebildet.
[0103] Grundsätzlich kann aber für die Bestandteile
der Spannpratze 108 und für die weiteren Bestandteile
der Spannvorrichtung 100 auch jedes andere Material
verwendet werden, welches geeignete mechanische Ei-
genschaften aufweist, beispielsweise ein faserverstärk-
tes Kunststoffmaterial.

Patentansprüche

1. Spannpratze für eine Spannvorrichtung (100) zum
Einspannen eines Werkstücks (102) an einer
Spannfläche (104) eines Aufspannkörpers (106),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannpratze (108) einen Grundkörper
(116) umfasst, welcher zwei Seitenwangen (118),
die zumindest abschnittsweise im Abstand vonein-
ander angeordnet und unverlierbar miteinander ver-
bunden sind, umfasst.

2. Spannpratze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenwangen (118) durch
Formschluss und/oder durch Kraftschluss miteinan-
der verbunden sind.

3. Spannpratze nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannpratze
(108) mindestens ein Verbindungselement (130,
132) umfasst, das formschlüssig mit mindestens ei-
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ner der Seitenwangen (118) verbunden ist.

4. Spannpratze nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Verbindungsele-
ment (130, 132) mindestens einen Nietkopf (158)
aufweist.

5. Spannpratze nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Nietkopf (158) durch
Pressformen hergestellt ist.

6. Spannpratze nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ver-
bindungselement (130, 132) im Wesentlichen plat-
tenförmig ausgebildet ist.

7. Spannpratze nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannpratze
(108) mindestens ein Verbindungselement (134)
umfasst, das kraftschlüssig mit mindestens einer der
Seitenwangen (118) verbunden ist.

8. Spannpratze nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Verbindungsele-
ment (134) mit mindestens einer der Seitenwangen
(118) durch Presspassung verbunden ist.

9. Spannpratze nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine der
Seitenwangen (118) mit Ausnehmungen (194) ver-
sehen ist.

10. Spannpratze nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fläche der Ausnehmungen (194)
mindestens ungefähr ein Viertel der Gesamtfläche
einer Außenfläche (168, 202) der jeweiligen Seiten-
wange (118) beträgt.

11. Spannpratze nach einem der Ansprüche 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Ausnehmung (194) mindestens einen Randab-
schnitt (198) aufweist, der unter einem Winkel von
ungefähr 20° bis ungefähr 50° gegenüber einer
Spannrichtung (126) des Grundkörpers (116) der
Spannpratze (108) geneigt verläuft.

12. Spannpratze nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Ausnehmung (194) mindestens einen gerundeten
Eckbereich (196) aufweist.

13. Spannpratze nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannpratze
(108) mindestens eine relativ zu den Seitenwangen
(118) verschiebbar an dem Grundkörper (116) der
Spannpratze (108) gehaltene Spannscheibe (163)
umfasst.

14. Spannpratze nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannpratze (108) mindestens
zwei miteinander verbundene und zusammen ver-
schiebbare Spannscheiben (163) umfasst.

15. Spannpratze nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannscheiben (163) durch
Formschluss und/oder durch Kraftschluss miteinan-
der verbunden sind.

16. Spannpratze nach einem der Ansprüche 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannpratze
(108) mindestens einen Anschlag (174) zum Be-
grenzen des Verschiebewegs der Spannscheibe
(163) relativ zu dem Grundkörper (116) der Spann-
pratze (108) umfasst.

17. Spannpratze nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Spann-
schraube (178) sich durch eine Durchtrittsöffnung in
der mindestens einen Spannscheibe (163) hindurch
erstreckt.
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